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Vereinbarung zur Nutzung von digitalen Geräten 

für Schülerinnen und Schüler der Primarschule 

 

Allgemein  

• Die zur Verfügung gestellten Geräte sind Eigentum der KSAB. 

• Die Schule definiert die Lerninhalte und den Einsatz der digitalen Geräte im Unterricht.  

• Für Sachschäden an sowie Verlust von Geräten, welche die Kreisschule zur Nutzung zur Verfügung stellt, 

haften die Schülerinnen und Schüler persönlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

• Das Gerät kann in der Schule und zu Hause zum Lernen, Arbeiten und vereinzelt auch für den privaten 

Gebrauch genutzt werden.  

• Die Geräteverwaltung der iPad mit Jamf Pro erlaubt es schulrelevante Apps auf dem Gerät bereit zu 

stellen und nicht erwünschte Inhalte zu sperren. 

• Die Schule sorgt mit einem Webfilter auch ausserhalb des Schulhauses für einen geschützten und zeitlich 

eingeschränkten Zugang zum Internet. 

 

 

Nutzung und Sorgfalt  

Umgang mit Geräten  Ich gehe mit den Geräten sorgfältig um. Ich achte darauf, dass sie keinen 

Schlägen und keinen extremen Bedingungen (z. B. Flüssigkeiten, Kälte, Hitze) 

ausgesetzt werden.  

 
 

  Ich melde sämtliche Störungen oder Schäden sofort meiner Lehrperson.  

 
 

  Ich ändere die vorhandene Beschriftung am iPad nicht (Etikette). 

  

Sorgfalt im Internet  Bei geringsten Anzeichen von Gefahren aus dem Internet suche ich das 

Gespräch mit meinen Eltern und/oder der Lehrperson. Dies bezieht sich z. B. 

auf Chats, auf soziale Medien, Cyber-Mobbing.  

 

 Ich übernehme die Verantwortung für den Inhalt meiner Mitteilungen und 

meiner gespeicherten Daten.  

 

  Bei Unsicherheiten in Bezug auf unerwünschte Inhalte suche ich das Gespräch 

mit den Eltern und/oder der Lehrperson.  

 
 

 

Die Schule kann auf dem Gerät der Schülerin oder des Schülers bei falscher 

Nutzung den Verlauf von abgerufenen Webseiten einsehen.  

 

 

  Die Schule sperrt bestimmte Seiten im Internet, insbesondere aus den 

Bereichen Social Media, Video-Streaming, Gaming und Seiten mit sexuellen 

Inhalten. 

 
 

 

  Die Schule kann bei möglichen Verlusten oder Diebstählen den letzten Standort 

des Gerätes abrufen. 
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Datenschutz  

 

Daten von anderen  

und sich selbst schützen  

Für das Speichern der Daten bin ich selbst verantwortlich. Bei Verlust der Daten 

kann nicht garantiert werden, dass die Daten gerettet werden können.  

  

 Ich veröffentliche möglichst wenig persönliche Informationen von mir und 

veröffentliche keine persönlichen Informationen, insbesondere Bild- 

Audioaufnahmen von anderen Schülerinnen und Schülern sowie von 

Lehrpersonen, 

 

Umgang mit Passwörtern  Ich bewahre Passwörter und Zugangsdaten sicher auf und gebe diese nicht an 

andere weiter.  

  

  Ich benutze keine Passwörter und Zugangsdaten von Mitschülerinnen und 

Mitschülern oder von Lehrpersonen. 

 
 

 

Umgang mit Mitmenschen   

Respektvoller Umgang Ich verhalte mich in Chats respektvoll und anständig.  

Persönliche Angaben  

 

Ich wähle Benutzernamen und Passwörter für Foren und Chat, so, dass sie 

keine persönlichen Angaben enthalten (Name, Alter, Geschlecht, etc.).  

Daten von anderen  Ich verändere oder lösche die Daten von anderen nicht. 

Kein Rassismus, keine 

Gewaltverherrlichung  

Ich greife weder auf rassistische, gewaltdarstellende noch auf pornografische 

Seiten zu und gebe keine derartigen Inhalte und Links weiter. 

 

 

 

 

Urheberrecht    

Urheberrecht         

respektieren  

Filme, Texte, Bilder und Musik sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. 

Ich darf sie für schulische Aufgaben nutzen, aber nicht weitergeben.  

Quellen angeben  Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, dürfen Texte oder 

Bilder aus dem Internet verwendet werden. Ich gebe meine Quellen an. 

 

 

Regeln    

Schuleigene Regeln  Dokumente drucke ich nur aus, wenn ich dies zuvor mit der Lehrperson 

besprochen habe. Die Lehrperson zeigt, welcher Drucker benutzt werden 

darf.  

  

  Ich verwende das iPad nur, wenn meine Lehrerin oder mein Lehrer den Einsatz 

im Unterricht erlaubt. 
 

  Bei Regelverstössen kann die Arbeit mit dem digitalen Gerät durch die 

Lehrperson teilweise oder vollständig eingeschränkt werden. 
 



 

 

Seite 3 von 4 

Regeln zur persönlichen 

Nutzung  

Das iPad gehört zum obligatorischen Schulmaterial. Aus diesem Grund muss 

ich es jeden Tag aufladen und in den Unterricht mitnehmen. 
 

  In der Pause lasse ich das Gerät im Schulzimmer oder in der Schultasche.  
 

  Ich kann das Gerät auch zum Lösen von Hausaufgaben zuhause einsetzen. Die 

Schule hat dafür notwendige Sicherheitsmassnahmen getroffen. 
 

  Ich transportiere das Gerät immer geschützt in einer Tasche / Schulsack und 

ich darf es weder auf dem Schulweg noch auf dem Pausenplatz auspacken. 
 

  Ich trage die Verantwortung für das persönliche iPad. Ausser mir arbeitet 

niemand damit. Ich schütze mein iPad mit einem Sperrcode. 
 

  Ich achte darauf, dass das Gerät nicht in fremde Hände gelangt.  
 

 Eltern Die Eltern sind für den altersgerechten Umgang im ausserschulischen Bereich 

verantwortlich und beachten die juristisch empfohlenen Regeln für die 

Mediennutzung wie Datenschutz, Pan European Game Information (PEGI), 

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). 

Eltern können dazu in Absprache mit dem Kind Einsicht in das persönliche 

schulische iPad nehmen. 

  

Unzulässige, 

missbräuchliche Nutzung; 

Unzulässig oder missbräuchlich ist jede Nutzung der Geräte, die gegen diese 

Vereinbarung und andere Bestimmungen der Rechtsordnung verstösst oder 

die Rechte Dritter verletzt.  

Unzulässig oder missbräuchlich sind insbesondere folgende Handlungen: 

- Einrichten, Anschliessen, Installieren oder Verwenden nicht bewilligter 

Informatikmittel oder Programme, 

- Zugriff auf Websites oder Daten mit sexistischem, rassistischem oder 

pornographischem Inhalt, das Erstellen von Links auf solche Websites; 

- Widerrechtliches Kopieren von Daten oder Software, 

- Missbräuchliche Manipulation vorgegebener Konfigurationen  

- Übermässige private Nutzung, 

- Gefährdung der Datensicherheit oder der Informatikstruktur, 

- Erstellen, Speichern, Ausführen oder Verbreiten von Fernsteuerungs-, 

Spionage- und Virenprogrammen, 

- Widerrechtliches Verbreiten und Bereitstellen von urheberrechtlich 

geschützten Werken. 

Bei unzulässiger oder missbräuchlicher Nutzung kann nach Entscheid der 

Präsidentin oder des Präsidenten des Schulvorstandes eine 

personenbezogene Datenauswertung erfolgen. 

  

Disziplinarmassnahmen Bei unzulässiger oder missbräuchlicher Nutzung gelten die 

Disziplinarmassnahmen gemäss kantonalem Schulgesetz. 
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Vereinbarung zur Nutzung von digitalen Geräten 

für Schülerinnen und Schüler der Primarschule 

 

 

Ich bin über die Vereinbarung informiert und habe sie verstanden.  

 

 

Schülerin, Schüler 

 

Vorname: ______________________________ Name: _____________________________________ 

 

 

Ort, Datum: ____________________________ Unterschrift: _______________________________ 

 

 

Eltern oder Erziehungsberechtigte 

 

Ort, Datum: ____________________________  Unterschrift: _______________________________ 

 

 

Ort, Datum: ____________________________  Unterschrift: _______________________________ 

 

 

 

Bitte die unterschriebene Seite der Klassenlehrperson abgeben.  

 


